
12. April 2024

Österreich
a

Zu Ihrer schriftlichen Anfrage vom 15. Februar 2024 übermittle ich Ihnen die beigeschlossene 

Aufstellung betreffend die Entwicklung der monatlichen Eingänge der Ertragsanteile an den 

gemeinschaftlichen Bundesabgaben und teile dazu Folgendes mit:

Auf Basis des Jahresvoranschlages legen wir unsererseits zu Jahresbeginn Monatsquoten 

(=SOLL-Werte) aufgrund der Vorjahreseingänge unter Berücksichtigung von absehbaren 

Entwicklungen und Umständen (zB. steuerliche Maßnahmen) fest. Bei diesen 

Monatsvoranschlägen kann es sich lediglich um grobe Richtwerte handeln, da das

An die
Oö. Landtagsdirektion
Landhausplatz 1
4021 Linz

Sehr geehrte Frau Klubobfrau Engleitner-Neu, M.A. M.A.!

Sehr geehrter Herr Präsident Binder!
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Schriftliche Anfrage der Klubvorsitzenden Sabine ENGLEITNER-NEU, M.A. M.A. und 
des 3. Landtagspräsidenten Peter BINDER betreffend Ertragsanteile für Oberösterreich 
Beilage 11244/2024

Die Veranschlagung der Ertragsanteile im jährlichen Voranschlag des Landes Oberösterreich 

erfolgt auf der Grundlage von Prognosen des Bundesministeriums für Finanzen. Dem 

Finanzausgleichsgesetz zufolge werden die Ertragsanteile der Länder und Gemeinden in 

Form von monatlichen Vorschussüberweisungen und einer Abrechnung im März des 

Folgejahres bereitgestellt.

i
THOMAS STELZER

LANDESHAUPTMANN VON OBERÖSTERREICH

Oö. Landtag: Beilage 13244/2024, XXIX. Gesetzgebungsperiode



Steueraufkommen eines Jahres und insbesondere dessen monatliche Höhe schwer

prognostizierbar ist und immer wieder erheblichen Schwankungen unterliegt.

Freundlii Grü

Beilage

Mag. Thomas Stelzer 
Landeshauptmann
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Ertragsanteile an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben, Entwicklung 1)

SOLL 2) UnterschiedIST

in %

+9,63

SOLL 4) UnterschiedIST

in %

-2,73

1) Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe
2) Monatsvoranschläge auf Basis Jahresvoranschlag 2023 It. Beschluss des Oö. Landtags 

vom 7. Dezember 2022
3) einschließlich Vorschüsse gemäß § 13 Abs. 3 FAG 2017
4) Monatsvoranschläge auf Basis Jahresvoranschlag 2024 It. Beschluss des Oö. Landtags 

vom 7. Dezember 2023

+0,30 
+0,37

+17.756.299^
15.297.667!

November
Dezember3)
Gesamt

372.060.000
272.000.000 
210.000.000!
 9.000.000

326.000.000
1.189.060.0001 1.204.357.667

+1.148.035 +12,76
+5,45
+1,29

Euro_______
2023

259.643.868 
347.624.138

258.000.000 259.643.868 +1.64 3.86 8 +0.64
295.940.000i 347.624.138 +51.684.138 +17,46
553.940.000| 607.268.006| 53.328.006

+1.116.995
+1.003 121
-5.726.783

Jänner_
Februar
März
Abrechnung 2023
April___________
Gesamt

Euro_______
2024 

373.176.995 
273.003.121
204.273.2i7

10.148.035 
343.756.299


